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Privatanzeigen:

Suche Unterstellmöglichkeit für Wohnwagen
und Pferdeanhänger im Gemeindebereich.
Tel. 0991 / 9959380
-----------------------------------------------------------------------

Zu Verkaufen:
Benzin-Kettensäge 35ccm/1,9PS -  35cm Schwert, neu-
wertig   -   70€   //   Benzin-Rasenmäher m. Antrieb, neuw. 
51cm Schnittb. 6 PS   -   170€   //   Elektro-Rasenmäher, 
neuwertig, Schnittbreite 42cm, 1600W   -   50€   //   Elektro-
Vertikultierer, neuwertig, Arbeitsbreite 33cm, 1200W   -
40€   //   Kompressor, Keilriemen- 2-Zyl./10 Bar/50ltr./ 
275ltr. Ansaugleist.   -   150€   //   Zug-Kapp-
Gehrungssäge mit Untergestell, 1800W, HM Ø210xØ30   -
70€   //   Mobiles Klimagerät, 2300W Kühlleistung, OVP   -
160€   //   Elektro-Sense/Trimmer mit Faden, neuwertig,  
1000W   -   40€   //   Schutzgas Schweißgerät neuw. 
MIG210 Kombi (200A) + Flasche   -   350€

Tel: 09905-957  oder 0170-7700947

Einladung zum Mostfest 2009 

Am Sonntag, den 13.09.2009 veranstaltet der 
Gartenbauverein Neuhausen ab 14.00 Uhr sein all-
jährliches Mostfest in der Dorfmitte Wolfstein.

Für die Bewirtung und musikalische Unterhaltung ist 
bestens gesorgt.

Hierzu ist die Gesamtbevölkerung recht herzlich ein-
geladen.

Wir freuen uns auf Euer kommen.

Marion Greulich – Vorsitzende

Der EC Buchberg veranstaltet am Samstag, den 
22. August ein Gartenfest in Friedrichsried. 
(Bei schlechtem Wetter Stadlfest)

Alle Mitglieder, Freunde, Gönner und Einwohner sind 
recht herzlich eingeladen. 
Musik macht „Armin“.                      Beginn 18.00 Uhr

Es lädt ein   Die Vorstandschaft

-----------------------------------------------------------------------

Veranstaltungen im August 2009

Sa 1.08.2009
Siegerehrung mit 
Gartenfest SKC Neuhausen

So 2.08.2009 Senioren-Nachmittag Gemeinde Offenberg

Mo 3.08.2009
Kindertenniswoche 
bis 7.08. TC Neuhausen

Sa 8.08.2009 Sommernachtsfest TC Neuhausen

Gartenfest FFW Neuhausen
Sa 15.08.2009 Kräuterbuschen-

Verkauf 
Theater- und Brauch-
tumsgruppe Neuhausen

Fr 21.08.2009 Stadlparty SV Neuhausen

Mi 26.08.2009 Spielmobil Gemeinde Offenberg
Mo 
bis 31.08.2009
- Fr 4.09.2009

Zeltlager AWO und SPD

September 2009

Fr 11.09.2009
Jugendplattl-
Schiessen

EC Buchberg

Sa 12.09.2009 Vereinsausflug
Krieger- und Reservis-
tenverein Neuhausen

Hl. Messe am Golde-
nen Kreuz

Theater- und Brauch-
tumsgruppe Neuhausen

Mostfest GartenbauvereinSo 13.09.2009

Gartenfest
Schützenverein Berges-
lust Buchberg

So 20.09.2009 Oktoberfest Wolfsteiner Vereine

Fr 25.09.2009 Weinfest
TSV Aschenau - Breiten-
hausen
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Freilichtspiel in Wolfstein

Am Freitag den 17.07.2009 wurde erstmals in der Vereins-
geschichte der Theater- und Brauchtumsgruppe Neuhau-
sen ein Freilichtspiel auf dem Gelände hinter dem Wolfstei-
ner Stadl aufgeführt.
Die Schauspieler der Theatergruppe mit Unterstützung der 
Waltendorfer Dorfbühne zeigten unter Regie von Gabi 
Scheungrab das Stück zeitkritische Stück "Munde" von 
Felix Mitterer. Vorsitzender Uwe Kellner konnte ca. 100 
Zuschauer aus Nah und Fern begrüßen. Die Anwesenden 
verfolgten gespannt das Geschehen auf der Bühne und 
leisteten am Ende einen tosenden Beifall für die fünf 
Schauspieler. Am Schluss bedankte sich Gabi Scheungrab 
für die Unterstützung seitens der Vorstandschaft und das 
tatkräftige Engagement der Schauspieler. Ein großes Lob 
sprach sie allen aus, die für die kulinarische Bewirtung vor 
dem Theaterstück sorgten. Verena Stümpfl, einzige weibli-
che Darstellerin, dankte im Namen aller Akteure für die 
aufgebrachte Geduld und Unterstützung der Regisseurin 
sowie aller, die für Technik und Beleuchtung verantwortlich 
zeichneten. 

Mitwirkende: Meister: Josef Wagner, Geselle: Florian 
Albertskirchinger, Lehrling: Stefan Loibl, Gastarbeiter: 
Dr. Stephan Rose, Sekretärin: Verena Stümpfl

Mittelalter beim Spielmobil des Kreisjugendrings

Im Rahmen der Globuslandkreistour kommt das 
Spielmobil auch in diesem Jahr nach Offenberg.

Burgfräuleins, Knappen und Edelleute im Alter zwi-
schen 5-12 Jahren werden beim KJR-Spektakulum 
am 26.08.2009 von 10.00 bis 13.00 Uhr ins Mittelal-
ter entführt. 
Das Spielmobilteam verwandelt den Pausenhof der 
Grundschule Neuhausen in einen mittelalterlichen 
Markt.

Mit mittelalterlichen Klängen, Gaukelei und vielen 
Spielen wird das Team um den Vaganten Spiemolus 
dem dunklen Mittelalter Farbe verleihen. Natürlich 
dürfen die Kinder gerne gewandet kommen.

SENIORENNACHMITTAG

Im Stadl Wolfstein am Sonntag, 02.08.2009

Ab 14.30 Uhr - Musik: Wolfsteiner Musikanten

KAFFE UND KUCHEN FREI

Brotzeit und Getränke zu niedrigen Preisen

Veranstalter: Gmd. Offenberg
Betreuer: Pflegedienst Weber

------------------------------------------------------------------------------------------------

Seniorenbeauftragter und 
Beauftragter für Mitbürgerinnen und Mitbürger mit 
Behinderung für die Gemeinde Offenberg
----------------------------------------------------------------------
Bessere Versorgung von pflegebedürftigen Menschen 
mit Behinderungen – Deutscher Bundestag beschließt 
Gesetz zur Regelung des Assistenzpflegebedarfs   -
Berlin, 19.06.2009 

Der Deutsche Bundestag hat heute das Gesetz zur Rege-
lung des Assistenzpflegebedarfs im Krankenhaus be-
schlossen. Es sieht wichtige Verbesserungen für bestimm-
te pflegebedürftige Menschen mit Behinderungen vor. Mit 
dem Gesetz werden Erleichterungen für diejenigen festge-
legt, die ihre Pflege nach den Vorschriften des SGB XII 
durch besondere Pflegekräfte sicherstellen. Bisher konnten 
Menschen mit Behinderungen, die auf eine Assistenzpflege 
angewiesen waren, die gewohnten Pflegekräfte bei einem 
Krankenhausaufenthalt nicht mitnehmen. Das ist künftig 
möglich: Menschen mit Behinderung stehen auch im Kran-
kenhaus die gewohnten Pflegekräfte zur Verfügung.
Pflegebedürftige Menschen mit Behinderungen können 
besondere Pflegekräfte (Assistenzpflegekräfte) beschäfti-
gen. Damit die kontinuierliche Spezialpflege auch bei ei-
nem Krankenhausaufenthalt gesichert ist, dürfen diese 
Assistenzpflegekräfte jetzt auch mit ins Krankenhaus ge-
nommen werden. Nach dem neuen Gesetz werden die 
Kosten für Übernachtung und Verpflegung übernommen. 
Dies war bislang nicht möglich. 
Weiter wird das Pflegegeld bei stationären Krankenhaus-
aufenthalten zur Akutbehandlung, bei Krankenhaus erset-
zender häuslicher Krankenpflege sowie bei einer stationä-
ren Leistung zur medizinischen Rehabilitation entgegen der 
bisherigen Rechtslage für die gesamte Dauer gezahlt. Für 
die Dauer des stationären Krankenhausaufenthalts wird 
zukünftig auch Hilfe zur Pflege gewährt. Damit wird der 
Träger der Sozialhilfe, der bereits vor der Aufnahme des 
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Pflegebedürftigen in ein Krankenhaus zur Leistung ver-
pflichtet ist, künftig zur Weiterleistung verpflichtet.
Das Gesetz sieht weiter Neuerungen vor. Es ist u. a. vorge-
sehen, einen neuen Leistungstatbestand „Hilfe für die 
Betreuung in einer Pflegefamilie“ zu schaffen. Damit wird 
sichergestellt, dass für die Betreuung körperlich und geistig 
behinderter Kinder und Jugendlicher Leistungen der Ein-
gliederungshilfe auch in einer Pflegefamilie gewährt wer-
den. Pflegefamilien erhalten bestimmte Pauschalsätze, 
wenn sie körperlich und geistig behinderte Kinder und Ju-
gendliche bei sich aufnehmen und dadurch der Aufenthalt 
in einer vollstationären Einrichtung der Behindertenhilfe 
vermieden oder beendet werden kann.
Schließlich wird das Fach Palliativmedizin als Pflichtlehr-
und Prüfungsfach im Rahmen des Medizinstudiums in die 
Approbationsordnung für Ärzte aufgenommen. Damit wird 
eine weitere Grundlage für eine umfassende und kompe-
tente medizinische Versorgung schwerstkranker und ster-
bender Menschen geschaffen.
Das Gesetz bedarf der Zustimmung des Bundesrates.
Weitere Informationen finden Sie unter www.bmg.bund.de.

Aus der Gemeinde

Abfalltrennung im Friedhof Neuhausen

Unsere Bauhofarbeiter müssen immer wieder viel Zeit für 
die Trennung der Friedhofsabfälle aufwenden. Durch eine 
sorgfältigere Vorsortierung der Abfälle durch die Friedhofs-
besucher wäre dies leicht zu vermeiden. Bitte unterstützen 
Sie uns bei diesem Anliegen! Für Sie bedeutet dies lediglich 
einen geringen zeitlichen Mehraufwand, unserem Personal 
dagegen könnten Sie damit einen großen Dienst erweisen, 
was sich letztendlich ja auch positiv in Form von niedrigen 
Gebühren wieder ausbezahlt.

Es sind im Friedhof 2 Mülltonnen aufgestellt. Bitte werfen 
Sie in diese ausschließlich ausgebrannte Grablichter und 
Plastikblumentöpfe. Die beiden Tonnen sind natürlich ent-
sprechend gekennzeichnet, ebenso wie die aufgestellten 
Boxen für Erdreich, kompostierbare Abfälle und sonstiges.
Bitte achten Sie auch bei Kränzen und Gestecken auf die 
Trennung der verschiedenen Materialien. Fast immer sind 
darin nämlich neben den pflanzlichen Teilen auch Plastik 
oder Draht enthalten.
-------------------------------------------------------------------------------

Einleitungen in den Schmutzwasserkanal aus eigenen 
Brunnen und Regenwassernutzungsanlagen

Wer einen eigenen Hausbrunnen betreibt und daraus Was-
ser in den Schmutzwasserkanal einleitet (z.B. über die 
Waschmaschine oder Toilettenspülung), hat dies unverzüg-
lich bei der Gemeinde anzumelden. Gleiches gilt für Einlei-
tungen in den Schmutzwasserkanal aus Regenwassernut-
zungsanlagen. 

Da die Abwassergebühr nur von der Frischwassermenge lt. 
gemeindlicher Wasseruhr berechnet wird, zahlen die betref-
fenden Fälle für die unberechtigte Einleitung nichts. Dies 
hat zur Folge, dass bei der Berechnung der Gebühren die 
Kosten für die Kläranlage und Kanalisation auf die anderen 
Bürger verteilt und dadurch höher werden. 

Die Gemeinde führt gelegentlich Stichproben durch, um 
derartige Fälle aufzudecken. Bitte melden Sie bei der Ge-
meinde (Tel. 0991 / 99808-16), falls Ihnen derartige Fälle 

bekannt sind. Mit dem Einbau einer weiteren Wasseruhr 
kann die Kanalgebühr richtig berechnet werden. 

Bitte haben Sie für diese Maßnahme im Sinne der Allge-
meinheit Verständnis.
-------------------------------------------------------------------------------

Wann darf man Rasenmähen?

Die Mähsaison hat begonnen und gar mancher Nachbar ist 
in seiner Ruhe gestört. Zum „Rasenmäherlärm“ gibt es lt. 
Europäischer Richtlinie folgende Regelung:

An Sonn- und Feiertagen und werktags zwischen 20.00 
Uhr und 07.00 Uhr dürfen u. a. auch Rasenmäher nicht 
betrieben werden. Dabei spielt es keine Rolle, ob der Ra-
senmäher mit Verbrennungs- oder mit Elektromotor betrie-
ben wird. Sogenannte lärmarme Rasenmäher mit dem 
Umweltzeichen dürfen ebenfalls nicht länger betrieben 
werden.
Nachdem es in der Gemeinde Offenberg keine eigene 
Lärmschutzverordnung gibt, gilt eben, dass der Rasenmä-
her montags bis samstags jeweils von 07.00 Uhr morgens 
bis 20.00 Uhr abends betrieben werden darf.
Wer außerhalb dieser Zeiten seinen Rasenmäher betreibt, 
ist zum Einen rücksichtslos und zum Anderen riskiert er 
eine Anzeige. Ich bitte aber unsere Gemeindebürger zu-
sätzlich in der Mittagszeit von 12.00 – 14.00 Uhr auf das 
Rasenmähen freiwillig zu verzichten.

Walther, 1. Bürgermeister

http://www.bmg.bund.de.
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